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§ 167 a

Wer eine Bestattungsfeier absichtlich oder wissent
lich stört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 168
(1) Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Be

rechtigten eine Leiche, Leichenteile oder die Asche 
eines Verstorbenen wegnimmt, wer daran oder an 
einer Beisetzungsstätte beschimpfenden Unfug verübt 
oder wer eine Beisetzungsstätte zerstört oder beschä
digt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Zwölfter Abschnitt 
Straftaten gegen den Personenstand, 

die Ehe und die Familie

4. Kapitel 
Straftaten gegen Jugend und Familie

§ 169

(1) Wer ein Kind unterschiebt oder vorsätzlich ver
wechselt, oder wer auf andere Weise den Personen
stand eines anderen vorsätzlich verändert oder unter
drückt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
und, wenn die Ffandlung in gewinnsüchtiger Absicht 
begangen wurde, mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 170

(1) Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen 
Teil ein gesetzliches Ehehindernis arglistig verschweigt, 
oder wer den anderen Teil zur Eheschließung argli
stig mittels einer solchen Täuschung verleitet, welche 
den Getäuschten berechtigt, die Gültigkeit der Ehe 
anzufechten, wird, wenn aus einem dieser Gründe 
die Ehe aufgelöst worden ist, mit Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des ge
täuschten Teiles ein.

§ 170 a

(1) Ein Ehegatte, der Familienhabe böswillig oder 
aus grobem Eigennutz veräußert, zerstört oder bei-


